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©  Es  wird  eine  Anordnung  zum  Erfassen  von  Stra- 
ßenbenutzungsgebühren  von  Fahrzeugen  angege- 
ben,  wobei  sich  die  Fahrzeuge  auf  einem  mehrspuri- 
gen  abzweigungsfreien  Straßenabschnitt  mit  einem 
Anfang  und  einem  Ende,  sowie  mit  mindestens  einer 
Ein-  und  mindestens  einer  Ausfahrt,  fortbewegen. 
Die  Fahrzeuge  sind  mit  einer  Einrichtung  versehen, 
die  nach  einer  Aktivierung  von  außen  eine  Abbu- 
chung  der  geforderten  Gebühr  veranlaßt  und  die 
einen  Speicher  aufweist.  Vor  dem  Ende  des  Straßen- 
abschnittes  ist  eine  Feststation  angeordnet,  die  Mit- 
tel  aufweist,  die  mit  Einrichtungen  Daten  zur  Abbu- 
chung  von  auf  diesem  Straßenabschnitt  angefallenen 
Gebühren  austauschen  können,  die  ein  Multilane- 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  6 7 4   2 9 2   A 2  

T.  (DE) 

System  darstellt  und  ein  Enforcement  durchführt. 
An  jeder  Einfahrt  ist  eine  Feststation  vorgese- 

hen,  die  Mittel  aufweist,  die  an  den  Speicher  der 
Einrichtung  eine  Kennung  abgeben.  An  jeder  Aus- 
fahrt  ist  eine  Feststation  vorgesehen,  die  Mittel  auf- 
weist,  die  mit  Einrichtungen  Daten  austauschen  kön- 
nen  und  eine  im  Speicher  der  Einrichtung  abgelegte 
Kennung  erkennen  und  nach  erfolgter  Einleitung  ei- 
ner  Abbuchung  die  Kennung  löschen  können.  Die 
Feststation  am  Ende  des  Straßenabschnittes  weist 
Mittel  auf,  die  eine  im  Speicher  der  Einrichtung 
abgelegte  Kennung  erkennen  und  nach  erfolgter  Ein- 
leitung  einer  Abbuchung  löschen  können. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zum  Er- 
fassen  von  Straßenbenutzungsgebühren  von  Fahr- 
zeugen,  die  sich  auf  einem  mehrspurigen  abzwei- 
gungsfreien  Straßenabschnitt  mit  einen  Anfang  und 
einem  Ende  und  mit  mindestens  einer  Ein-  und 
mindestens  einer  Ausfahrt  fortbewegen,  wobei  die 
Fahrzeuge  mit  einer  Einrichtung  versehen  sind,  die 
nach  einer  Aktivierung  von  außen  eine  Transaktion, 
beispielsweise  die  Abbuchung  der  geforderten  Ge- 
bühr  von  einer  Chipkarte  oder  eine  Aussendung 
einer  Identifikationsnunner  zur  anschließenden  Ab- 
buchung  der  geforderten  Gebühr  von  einem  Konto 
veranlaßt,  wobei  vor  dem  Ende  des  Straßenab- 
schnittes  eine  Feststation  angeordnet  ist,  die  Mittel 
aufweist,  die  einen  Datenaustausch  mit  Einrichtun- 
gen  in  Fahrzeugen  in  völlig  frei  fließendem  Verkehr 
auf  mehreren  Spuren  ermöglichen,  und  die  weitere 
Mittel  aufweist,  die  es  ermöglichen,  Fahrzeuge  zu 
identifizieren,  wenn  eine  Transaktion  zwischen 
Feststation  und  den  Einrichtungen  der  Fahrzeuge 
nicht  Stattgefunden  hat. 

Die  Erfindung  kann  in  Systemen  zur  automati- 
schen  Gebührenerfassung  eingesetzt  werden. 
Automatische  Gebührenerfassungssysteme  basie- 
ren  darauf,  daß  an  einer  Feststation  mittels  Mikro- 
wellen  oder  Infrarotstrahlung  eine  Verbindung  zu 
einer  Einrichtung  im  Fahrzeug  aufgebaut  wird,  über 
die  eine  Transaktion,  beispielsweise  ein  Abbu- 
chungsvorgang  von  einer  einen  Geldbetrag  Spei- 
chernden  Scheckkarte  oder  die  Übergabe  einer 
Identifikationsnummer  zur  anschließenden  Abbu- 
chung  von  einem  Konto,  abgewickelt  wird.  Diese 
Transaktion  findet  statt,  so  lange  sich  das  Fahr- 
zeug,  bzw.  die  Einrichtung  in  dem  Fahrzeug,  in 
Reichweite  von  Sender  und  Empfänger  der  Fest- 
station  befindet.  Aus  der  DE  41  07  803  A1  ist  ein 
solches  Gebührenerfassungssystem  bekannt. 

Ein  System  zur  automatischen  Gebührenerfas- 
sung  besteht  beispielsweise  aus  einer  Reihe  von 
Feststationen,  die  jeweils  zwischen  Ein-  und  Aus- 
fahrten  auf  bestimmten  Straßen  angeordnet  wer- 
den.  Eine  solche  Anordnung  bezeichnet  man  als 
offenes  System.  Da  beim  offenen  System  zwischen 
allen  Ein-/Ausfahrten  Feststationen  stehen  sollten, 
die  einen  Datenaustausch  im  völlig  frei  fließenden 
Verkehr  auf  mehreren  Spuren  (also  ohne  Ge- 
schwindigkeitsbegrenzung  und  mit  beliebigem 
Spurwechseln)  ermöglichen  sollen  (Multilane-Sy- 
stem),  ist  ein  solches  System  aufgrund  der  aufwen- 
digen  Feststationen  teuer.  Es  fallen  eine  sehr  hohe 
Anzahl  an  Transaktionen  zwischen  Einrichtungen 
und  Feststationen  an.  Das  System  weist  die  Vortei- 
le  auf,  daß  die  Fahrtroute  des  Autofahrers  dem 
System  nicht  bekannt  ist,  der  Autofahrer  sich  also 
sozusagen  anonym  in  dem  System  bewegt  und 
daß  das  System  eine  Verkehrslenkung  zuläßt. 

Aus  der  DE  40  39  887  A1  ist  ein  Mautsystem 
für  die  automatische  Abbuchung  von  Straßenbenut- 

zungsgebühren  bekannt.  Es  besteht  aus  straßen- 
seitig  installierten  Feststationen  und  Einrichtungen 
(On  Bord  Unit)  in  den  Fahrzeugen,  die  mit  den 
Feststationen  codierte  Informationen  über  eine  Mi- 

5  krowellen-  oder  Infrarotkommunikationsstrecke  aus- 
tauschen. 

Im  Gegensatz  dazu  steht  ein  geschlossenes 
System,  das  an  allen  Ein-/Ausfahrten  und  Enden 
einer  Straße  oder  z.B.  einer  Autobahn  eine  Feststa- 

io  tion  aufweist,  wobei  ein  Autofahrer  bei  der  Einfahrt 
in  ein  solches  System  ein  elektronisches  Ticket 
erhält,  das  beispielsweise  den  Ort  der  Einfahrt, 
Datum  und  Uhrzeit  angibt.  Bei  der  Ausfahrt  berech- 
net  die  Feststation  die  Gebühr  für  die  Strecke 

75  zwischen  dem  Ort  der  Ein-  und  dem  der  Ausfahrt. 
Ein  geschlossenes  System  kommt  mit  weniger  auf- 
wendigen  Feststationen  aus,  da  diese  sich  an  meist 
einspurigen  Ein-  und  Ausfahrten  befinden  (Single- 
Lane-Systeme).  Die  Zahl  der  Transaktionen  ist  ge- 

20  ringer.  Es  ist  dem  System  bekannt,  wo  der  Ver- 
kehrsteilnehmer  in  das  System  eingefahren  ist  und 
zwar  so  lange,  bis  er  das  System  wieder  verläßt. 
Eine  gezielte  Verkehrslenkung  ist  mit  einem  sol- 
chen  System  nicht  möglich. 

25  Aus  der  W091/18354  ist  ein  System  zur  auto- 
matischen  Erhebung  von  Straßenbenutzungsgebüh- 
ren  bekannt.  In  einer  ersten  Variante  dient  dieses 
System  zur  Erhebung  einer  festen  Gebühr.  Das 
System  besteht  dann  aus  den  in  den  Fahrzeugen 

30  vorgesehenen  Einrichtungen  und  einer  Feststation, 
die  aus  einer  Identifikationsstation  und  einer  Erhe- 
bungsstation  besteht  (offenes  System,  "fixed  toll 
road").  In  einer  zweiten  Variante  ist  die  erhobene 
Gebühr  abhängig  von  der  benutzten  Einfahrt  und 

35  Ausfahrt.  Die  Einrichtungen  in  den  Fahrzeugen  er- 
halten  bei  Einfahrt  auf  eine  solche  Straße  eine 
Einfahrtskennung,  die  Gebühren  werden  in  Abhän- 
gigkeit  von  dieser  Einfahrtskennung  berechnet  und 
abgebucht,  wenn  das  Fahrzeug  an  eine  Feststation 

40  kommt,  die  vor  der  Ausfahrt,  die  das  Fahrzeug 
benutzen  will,  aufgestellt  ist  (geschlossenes  Sy- 
stem  "progressive  toll  road").  Die  Einfahrtskennung 
wird  nach  erfolgreicher  Gebührenabbuchung  ge- 
löscht. 

45  Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  ist 
es  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  wenig  aufwendige 
Anordnung  zum  Erfassen  von  Straßenbenutzungs- 
gebühren  anzugeben,  bei  der  im  System  nur  für 
kurze  Zeit  die  vom  Verkehrsteilnehmer  benutzte 

50  Einfahrt  gespeichert  wird. 
Die  Aufgabe  wird  durch  eine  Anordnung  mit 

den  Merkmalen  der  Patentansprüche  1  oder  2  ge- 
löst.  Vorteilhafte  Weiterbildungen  sind  in  den  Pa- 
tentansprüchen  3  bis  8  angegeben. 

55  Die  Erfindung  geht  davon  aus,  daß  auf  einem 
mehrspurigen  Straßennetz  mit  Abzweigungen  und 
Kreuzen,  Ein-  und  Ausfahrten,  z.B.  einem  Auto- 
bahnnetz,  Straßenbenutzungsgebühren  erhoben 
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werden  sollen.  Zunächst  kann  man  ein  solches 
Straßennetz  in  Straßenabschnitte  unterteilen,  die 
abzweigungs-  und  kreuzungsfrei  sind,  einen  Anfang 
und  ein  Ende  und  mindestens  eine  Ein-  und  min- 
destens  eine  Ausfahrt  aufweisen.  Auf  einem  Stra- 
ßenabschnitt  fließt  der  Verkehr  nur  in  einer  Rich- 
tung,  vom  Anfang  zum  Ende.  Diese  Straßenab- 
schnitte  können  hintereinander  angeordnet  sein, 
wobei  ein  oder  mehrere  Enden  von  Straßenab- 
schnitten  mit  einem  oder  mehreren  Anfängen  von 
Straßenabschnitten  verbunden  sein  können.  Es  ist 
auch  möglich,  daß  zwischen  den  oben  definierten 
Straßenabschnitten  im  Straßennetz  Strecken  liegen, 
die  keine  Ein-  und  Ausfahrt  aufweisen,  aber  eine 
Feststation  (Multilane-System),  die  beispielsweise 
eine  Gebühr  für  das  Passieren  einer  Brücke  oder 
eines  Tunnels  erhebt.  Jeder  Straßenabschnitt  ist 
mit  Feststationen  ausgestattet.  Die  beiden  Fahrrich- 
tungen  beispielsweise  einer  Autobahn  werden  ge- 
trennt  voneinander  in  Straßenabschnitte  unterteilt. 

Eine  erste  Variante  sieht  wie  folgt  aus: 
Eine  Feststation  (Multilane-System)  ist  am  oder  vor 
dem  Ende  des  Straßenabschnittes  angeordnet.  Die 
Feststation  kann  Mittel  aufweise,  die  es  ermögli- 
chen,  ein  Fahrzeug  zu  identifizieren,  wenn  eine 
Transaktion  zwischen  Feststation  und  der  Einrich- 
tung  des  Fahrzeugs  nicht  stattgefunden  hat  oder 
sich  zu  wenig  Gebühreneinheiten  auf  der  Chipkarte 
befinden  (Enforcement).  Außerdem  sind  an  jeder 
Einfahrt  Feststationen  vorgesehen,  die  der  Einrich- 
tung  im  Fahrzeug  eine  Eingangskennung  übermit- 
teln.  Die  Eingangskennung  wird  in  einem  Speicher 
abgelegt.  Auch  an  jeder  Ausfahrt  sind  Feststationen 
vorgesehen,  die  einen  Datenaustausch  mit  den  Ein- 
richtungen  im  Fahrzeug  ermöglichen.  Die  Feststa- 
tionen  an  den  Ausfahrten  und  die  am  Ende  des 
Straßenabschnittes  weisen  Mittel  auf,  die  den  Inhalt 
des  Speichers  überprüfen,  eine  Transaktion  mit 
einer  Gebühr  einleiten,  und  die  Eingangskennung 
nach  erfolgter  Transaktion  löschen. 

Mit  einer  solchen  Anordnung  lassen  sich  die 
exakten  Gebühren  zwischen: 

-  Anfang  und  Ende 
-  Anfang  und  jeder  Ausfahrt 
-  jeder  Einfahrt  und  Ende 
-  jeder  Einfahrt  und  jeder  Ausfahrt  des  Stra- 

ßenabschnitts  berechnen. 
Eine  zweite  Variante  weist  an  den  Einfahrten 

keine  Feststationen  auf.  Es  sind  nur  Feststationen 
an  Ausfahrten  und  am  Ende  des  Straßenabschnit- 
tes  vorgesehen. 

Mit  einer  solchen  Anordnung  lassen  sich  die 
folgenden  Gebühren  bestimmen: 

a)  exakte  Gebühren  zwischen: 
-  Anfang  und  Ende  des  Straßenabschnitts 
-  Anfang  und  jeder  Ausfahrt  des  Straßenab- 

schnitts 
b)  pauschale  Gebühr  zwischen 

-  jeder  Einfahrt  und  Ende  des  Straßenab- 
schnitts 

-  jeder  Einfahrt  und  jeder  Ausfahrt  des  Stra- 
ßenabschnitts 

5  Die  Feststationen  eines  Straßenabschnittes  erhe- 
ben  nur  Gebühren,  in  Abhängigkeit  des  gefahrenen 
Straßenabschnittes. 

Jeder  Straßenabschnitt  stellt  ein  in  sich  abge- 
schlossenes  System  dar. 

io  Informationen  aus  diesem  System,  gelangen 
nur  insofern  ins  daran  anschließende  System,  wenn 
entweder  eine  Feststation  ausgefallen  ist  oder 
wenn  aus  anderen  Gründen  im  vorhergehenden 
System  eine  Transaktion  nicht  durchführt  wurde. 

15  Nur  in  diesem  Fall  kann  an  einer  Feststation  des 
nachfolgenden  Systems  auch  die  Gebühr  des  vor- 
angegangenen  Systems  abgebucht  werden.  Eine 
Gebührenquittung  ist  nichts  anderes  als  die  Ken- 
nung,  daß  die  Gebühr  gezahlt  wurde.  Diese  Ken- 

20  nung  kann  auch  darin  bestehen,  daß  keine  Ken- 
nung  vorliegt,  falls  dies  entsprechend  festgelegt  ist. 
Es  ist  also  mit  dem  erfindungsgemäßen  System 
nicht  möglich  festzustellen,  wo  ein  Autofahrer  in 
das  System  eingefahren  ist,  wenn  der  Autofahrer 

25  den  Straßenabschnitt  verlassen  hat,  in  den  er  ein- 
gefahren  ist. 

Ein  Autofahrer,  der  auf  ein  Straßennetz  mit 
obigen  Straßenabschnitten  einfährt,  sieht  zunächst 
ein  geschlossenes  System  (Feststation  an  der  Ein- 

30  fahrt).  Befindet  sich  der  Autofahrer  auf  dem  Stra- 
ßennetz,  so  sieht  er  ein  offenes  System  (Abbu- 
chung  mit  einer  Multilane-Feststation  auf  jedem 
durchfahrenen  Straßenabschnitt).  Verläßt  der  Auto- 
fahrer  das  Straßennetz  wieder,  so  sieht  er  wieder 

35  ein  geschlossenes  System  (Feststation  an  der  Aus- 
fahrt).  Für  den  Autofahrer  ist  ein  System  ohne 
Verkehrsbehinderung  geschaffen  worden.  Es  fallen 
wesentlich  weniger  Transaktionen  als  bei  einem 
offenen  System  an,  was  zu  einer  erheblichen  Ver- 

40  einfachung  des  Rechneraufwandes  bei  übergeord- 
neten  Stationen  des  Systems  führt.  Eine  Verkehrs- 
lenkung  ist  möglich. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden  an- 
hand  der  Figuren  erläutert.  Es  zeigen: 

45  Fig.  1  ein  Autobahnnetz  mit  Autobahnabschnit- 
ten  mit  erfindungsgemäßen  Anordnungen, 
Fig.  2  einen  Autobahnabschnitt  in  einer  Fahrt- 
richtung  mit  erfindungsgemäßen  Anordnungen. 

In  Figur  1  ist  ein  bestehendes  Autobahnnetz 
50  mit  Autobahnen  A3,  A6,  A7,  A73,  A81,  A9,  Auto- 

bahnkreuzen  AB-Kreuz  1  -  AB-Kreuz  5  und  Auto- 
bahndreiecken  AB-Dreieck  dargestellt.  Die  Ein-  und 
Ausfahrten  E/A  sind  als  zur  Autobahn  senkrechte 
Striche  dargestellt.  Es  sind  zwei  nebeneinanderlie- 

55  gende  Autobahnabschnitte  mit  entgegengesetzten 
Fahrtrichtungen  zwischen  zwei  Autobahnkreuzen, 
AB-Kreuz  4  und  AB-Kreuz  5,  durch  ein  Oval  ge- 
kennzeichnet.  Die  Abschnitte  sind  jeweils  74  Kilo- 
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meter  lang,  weisen  jeweils  9  Ein-  und  Ausfahrten 
auf  und  weisen  jeweils  vor  ihrem  Ende  eine  Fest- 
station  M-CE1,  M-CE2  auf,  die  Mittel  aufweisen,  die 
es  ermöglichen,  Fahrzeuge  zu  identifizieren,  wenn 
eine  Gebührenabbuchung  nicht  stattgefunden  hat 
und  die  einen  Datenaustausch  in  völlig  frei  fließen- 
dem  Verkehr  auf  mehreren  Spuren  ermöglichen 
(Multilane-System). 

In  Figur  2  ist  ein  Straßenabschnitt  zwischen 
den  Autobahnkreuzen  AB-Kreuz  5  und  AB-Kreuz  4 
auf  der  A6  in  Richtung  Nürnberg  dargestellt.  Der 
Straßenabschnitt  weist  neun  Einfahrten  1  -  9  und 
neun  Ausfahrten  1a  -  9a  auf.  Am  Ende  des  Stra- 
ßenabschnittes  befindet  sich  die  Feststation  M-CE. 
An  jeder  Einfahrt  befinden  sich  Feststationen  S-Ti  , 
...  S-T9  und  an  jeder  Ausfahrt  Feststationen  S-CEi  , 

S-CE9. 
An  die  verschiedenen  Feststationen  der  Anord- 

nung  werden  unterschiedliche  Anforderungen  ge- 
stellt.  Die  geringsten  Anforderungen  werden  an  die 
Feststationen  an  den  meist  einspurigen  Einfahrten 
gestellt.  Diese  müssen  Mittel  aufweisen,  die  an  die 
Einrichtung  in  den  Fahrzeugen  eine  Einfahrtsken- 
nung  abgeben.  Die  Einfahrtskennung  wird  dann  im 
Speicher  der  Einrichtung  abgelegt.  Im  Allgmeinen 
genügt  es,  die  Feststationen  an  den  Einfahrten  für 
einen  einspurigen  Betrieb  auszulegen. 

Die  Feststationen  an  den  meist  einspurigen 
Ausfahrten  weisen  Mittel  auf,  die  einen  Datenaus- 
tausch  im  frei  fließenden  Verkehr  ermöglichen.  Au- 
ßerdem  weisen  sie  Mittel  auf,  die  den  Inhalt  des 
Speichers  der  Einrichtung  überprüfen,  eine  Trans- 
aktion  einleiten,  und  die  Einfahrtskennung  nach  er- 
folgter  Transaktion  löschen.  Die  Feststationen  kön- 
nen  weitere  Mittel  aufweisen,  die  es  ermöglichen, 
Fahrzeuge  zu  identifizieren,  wenn  eine  Transaktion 
zwischen  Feststation  und  den  Einrichtungen  der 
Fahrzeuge  nicht  stattgefunden  hat.  Natürlich  kön- 
nen  die  beiden  Arten  von  Feststationen  auch  als 
Multilane-Systeme  ausgebaut  sein,  dies  ist  jedoch 
nicht  erforderlich. 

Die  höchsten  technischen  Anforderungen  wer- 
den  an  die  Feststation  am  Ende  des  Sraßenab- 
schnittes  gestellt.  Diese  weisen  Mittel  auf,  die  ei- 
nen  Datenaustausch  mit  Einrichtungen  in  Fahrzeu- 
gen  in  völlig  frei  fließendem  Verkehr  auf  mehreren 
Spuren  ermöglichen.  Zudem  sollte  die  Feststation 
am  Ende  des  Straßenabschnittes  Mittel  aufweisen, 
die  den  Inhalt  des  Speichers  überprüfen,  eine 
Transaktion  einleiten,  und  die  Einfahrtskennung 
nach  erfolgter  Transaktion  löschen.  Auf  einem  Stra- 
ßenabschnitt  wird  eine  Gebühr  abgebucht,  die  ab- 
hängig  von  der  gefahrenen  Strecke  auf  dem  Stra- 
ßenabschnitt  ist.  Die  Feststationen  können  weitere 
Mittel  aufweisen,  die  es  ermöglichen,  Fahrzeuge  zu 
identifizieren,  wenn  eine  Transaktion  zwischen 
Feststation  und  den  Einrichtungen  der  Fahrzeuge 
nicht  stattgefunden  hat. 

Von  einer  Einrichtung  in  einem  Fahrzeug,  das 
sich  auf  einem  Autobahnnetz  mit  erfindungsgemä- 
ßen  Anordnungen  befindet,  werden  wiefolgt  Stra- 
ßenbenutzungsgebühren  abgebucht. 

5  Beim  Einfahren  auf  einen  Autobahnabschnitt 
der  Autobahn  wird  im  Speicher  der  Einrichtung 
eine  Einfahrtskennung  hinterlegt.  Am  Ende  des 
Austobahnabschnittes  wird  eine  Gebühr  an  einer 
Feststation  (Multilane-System)  in  Abhängigkeit  von 

io  der  Einfahrtskennung  erhoben,  indem  eine  Trans- 
aktion  zwischen  Einrichtung  und  Mitteln  der  Fest- 
station  stattfindet.  Nach  erfolgter  Transaktion  wird 
die  Einfahrtskennung  im  Speicher  der  Einrichtung 
gelöscht  und  beispielsweise  eine  Gebührenquittung 

15  hinterlegt.  An  den  Enden  aller  folgenden  Autobahn- 
abschnitte  werden  von  den  Feststationen  (Multila- 
ne-System)  durch  Transaktionen  Gebühren  abge- 
bucht,  jeweils  für  den  entsprechenden  Autobahnab- 
schnitt.  Auf  dem  Autobahnabschnitt,  an  dem  das 

20  Fahrzeug  die  Autobahn  verläßt,  wird  an  der  ent- 
sprechenden  Ausfahrt  eine  Transaktion  mit  der 
Feststation  durchgeführt,  bei  der  eine  von  der  Aus- 
fahrt  abhängige  Gebühr  abgebucht  wird.  Außerdem 
wird  die  Gebührenquittung  des  vorhergehenden 

25  Straßenabschnitts  (=  Einfahrtskennung  am  Anfang 
des  aktuellen  Straßenabschnitts)  oder  eine  Ein- 
fahrtskennung  einer  Feststation  an  einer  Einfahrt 
gelöscht.  Der  Weg  des  Fahrzeugs  läßt  sich  nicht 
verfolgen.  Auch  der  Ort  der  Ein-  und/oder  Ausfahrt 

30  wird  nicht  gespeichert.  Fehlt  die  Einfahrtskennung, 
so  wird  von  der  Festatation  am  Ende  des  Straßen- 
abschnittes  die  Gebühr  für  den  gesamten  Abschnitt 
berechnet. 

35  Patentansprüche 

1.  Anordnung  zum  Erfassen  von  Straßenbenut- 
zungsgebühren  von  Fahrzeugen,  die  sich  auf 
einem  in  einer  Fahrtrichtung  mehrspurigen  ab- 

40  zweigungsfreien  Straßenabschnitt  mit  einem 
Anfang  und  einem  Ende  und  mit  mindestens 
einer  Ein-  und  mindestens  einer  Ausfahrt  fort- 
bewegen,  wobei  die  Fahrzeuge  mit  jeweils  ei- 
ner  Einrichtung  versehen  sind,  die  nach  einer 

45  Aktivierung  von  außen  eine  Transaktion  zur 
Einleitung  der  Abbuchung  der  geforderten  Ge- 
bühr  ermöglicht  und  die  einen  Speicher  auf- 
weist,  wobei  vor  dem  Ende  des  Straßenab- 
schnittes  eine  Feststation  angeordnet  ist,  die 

50  Mittel  aufweist,  die  einen  Datenaustausch  mit 
den  Einrichtungen  in  den  Fahrzeugen  ermögli- 
chen,  wobei  an  jeder  Einfahrt  eine  Feststation 
vorgesehen  ist,  die  Mittel  aufweist,  die  an  die 
Einrichtung  eine  Einfahrtskennung  abgeben, 

55  die  im  Speicher  abgelegt  wird,  wobei  an  jeder 
Ausfahrt  eine  Feststation  vorgesehen  ist,  die 
Mittel  aufweist,  die  einen  Datenaustausch  mit 
den  Einrichtungen  in  den  Fahrzeugen  ermögli- 
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chen,  und  wobei  die  Feststationen  an  den  Aus- 
fahrten  und  die  vor  dem  Ende  des  Straßenab- 
schnittes  Mittel  aufweisen,  die  den  Inhalt  des 
Speichers  überprüfen,  eine  Transaktion  einlei- 
ten,  und  gegebenenfalls  die  Einfahrtskennung  5 
nach  erfolgter  Transaktion  löschen,  dadurch 
gekennzeichnet, 
daß  die  Feststation  vor  dem  Ende  des  Straßen- 
abschnitts  Mittel  aufweist,  die  einen  Datenaus- 
tausch  mit  den  Einrichtungen  in  den  Fahrzeu-  10 
gen  in  völlig  frei  fließendem  Verkehr  auf  meh- 
reren  Spuren  ermöglichen, 
daß  Transaktionen  mit  Gebühren  stattfinden, 
die  für  das  Befahren  des  aktuellen  Straßenab- 
schnittes  erhoben  werden,  daß  mehrere  Stra-  75 
ßenabschnitte  mit  Anfang  und  Ende  und  min- 
destens  je  einer  Ein-  und  Ausfahrt  und  mit  den 
verschiedenen  Feststationen  hintereinander  an- 
geordnet  sind,  wobei  ein  oder  mehrere  Enden 
von  Straßenabschnitten  mit  einem  oder  mehre-  20 
ren  Anfängen  von  Straßenabschnitten  verbun- 
den  sind,  und  daß  von  einer  Feststation  am 
Ende  eines  Straßenabschnitts  die  Gebühr  für 
den  gesamtem  Abschnitt  berechnet  wird,  falls 
im  Speicher  keine  Einfahrtskennung  abgelegt  25 
ist. 

2.  Anordnung  zum  Erfassen  von  Straßenbenut- 
zungsgebühren  von  Fahrzeugen,  die  sich  auf 
einem  in  einer  Fahrtrichtung  mehrspurigen  ab-  30 
zweigungsfreien  Straßenabschnitt  mit  einem 
Anfang  und  einem  Ende  und  mit  mindestens 
einer  Ein-  und  mindestens  einer  Ausfahrt  fort- 
bewegen,  wobei  die  Fahrzeuge  mit  jeweils  ei- 
ner  Einrichtung  versehen  sind,  die  nach  einer  35 
Aktivierung  von  außen  eine  Transaktion  zur 
Einleitung  der  Abbuchung  der  geforderten  Ge- 
bühr  ermöglicht,  wobei  vor  dem  Ende  des 
Straßenabschnittes  eine  Feststation  angeordnet 
ist,  die  Mittel  aufweist,  die  einen  Datenaus-  40 
tausch  mit  Einrichtungen  in  Fahrzeugen  er- 
möglichen,  und  die  weitere  Mittel  aufweist,  die 
es  ermöglichen,  Fahrzeuge  zu  identifizieren, 
wenn  eine  Transaktion  zwischen  Feststation 
und  den  Einrichtungen  der  Fahrzeuge  nicht  45 
stattgefunden  hat,  wobei  neben  der  Feststation 
am  Ende  des  Straßenabschnittes  nur  an  jeder 
Ausfahrt  eine  Feststation  vorgesehen  ist,  die 
Mittel  aufweist,  die  einen  Datenaustausch  mit 
den  Einrichtungen  in  den  Fahrzeugen  ermögli-  50 
chen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  daß  die  Feststation  vor  dem  Ende  des 
Straßenabschnitts  Mittel  aufweist,  die  einen 
Datenaustausch  mit  den  Einrichtungen  in  den 
Fahrzeugen  in  völlig  frei  fließendem  Verkehr  55 
auf  mehreren  Spuren  ermöglichen, 
daß  Transaktionen  mit  Gebühren  stattfinden, 
die  für  das  Befahren  des  aktuellen  Straßenab- 

schnittes  erhoben  werden, 
daß  mehrere  Straßenabschnitte  mit  Anfang  und 
Ende  und  mindestens  je  einer  Ein-  und  Aus- 
fahrt  und  mit  den  verschiedenen  Feststationen 
hintereinander  angeordnet  sind,  wobei  ein  oder 
mehrere  Enden  von  Straßenabschnitten  mit  ei- 
nem  oder  mehreren  Anfängen  von  Straßenab- 
schnitten  verbunden  sind  und  daß  von  einer 
Feststation  am  Ende  eines  Straßenabschnitts 
die  Gebühr  für  den  gesamten  Abschnitt  be- 
rechnet  wird. 

3.  Anordnung  zum  Erfassen  von  Straßenbenut- 
zungsgebühren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Feststation  am  Ende 
des  Straßenabschnittes  Mittel  aufweist,  die  es 
ermöglichen,  Fahrzeuge  automatisch  zu  identi- 
fizieren,  wenn  eine  Transaktion  zwischen  Fest- 
station  und  den  Einrichtungen  der  Fahrzeuge 
nicht  stattgefunden  hat. 

4.  Anordnung  zum  Erfassen  von  Straßenbenut- 
zungsgebühren  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feststationen 
an  den  Ein-und/oder  Ausfahrten  einen  Daten- 
austausch  in  völlig  frei  fließendem  Verkehr  auf 
einer  Spur  ermöglichen. 

5.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feststationen 
an  den  Ausfahrten  Mittel  aufweisen,  die  es 
ermöglichen,  Fahrzeuge  zu  identifizieren,  wenn 
eine  Transaktion  nicht  stattgefunden  hat. 

6.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Transaktion 
die  Abbuchung  der  geforderten  Gebühr  von 
einer  Chipkarte  oder  eine  Aussendung  einer 
Identifikationsnummer  zur  anschließenden  Ab- 
buchung  der  geforderten  Gebühr  von  einem 
Konto  ist. 
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